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1. Kaution, Aufnahmegebühr und Monatsgebühr
 Einzelteilnehmer  Teilnehmergemeinschaft

pro Person
 Teilnehmergemeinschaft
Beispiel: 2 Personen

Standard-
vertrag

Vertrag
mit MVV-ABO

Standard-
vertrag 

Vertrag
mit MVV-ABO

Standard-
vertrag 

Vertrag
mit MVV-ABO

1.1  Kaution (unverzinst) 500,00  € 250,00  € 375,00   € 250,00  € 750,00  € 500,00  €
1.2  Aufnahmegebühr (einmalig) 50,00  € 25,00  € 25,00   € 25,00  € 50,00  € 50,00  €
1.3  Monatsgebühr (laufend) 7,00  € 7,00  € 3,50   € 3,50  € 7,00  € 7,00  €
Firmen, Vereine, andere Organisationen bzw. Familien mit 3 oder mehr Fahrberechtigten können auf Anfrage bei der Kaution, den
Aufnahme- und Monatsgebühren günstigere Beträge (pro Person) erhalten.
Will ein Teilnehmer nachträglich vom Standardvertrag in einen „Vertrag mit MVV-Abo“ wechseln, um seine Kaution zu reduzieren, dann wird 
diese Vertragsänderung als Beginn eines Neuvertrages gewertet. Bisher erworbene Anwartschaftszeiten für die Verringerung der Monatsgebüh-
ren (siehe unten) entfallen. Ehemalige Teilnehmer, die wieder einen Vertrag abschließen wollen, zahlen keine Aufnahmegebühren.

   *    Die Monatsgebühr verringert sich auf  6,00 €, wenn der Teilnahmevertrag mindestens 3 Jahre bestanden hat.
   **    Die Monatsgebühr verringert sich auf  5,00 €, wenn der Teilnahmevertrag mindestens 5 Jahre bestanden hat.
   ***    Die Monatsgebühr verringert sich auf  4,00 €, wenn der Teilnahmevertrag mindestens 7 Jahre bestanden hat. 

Die Vergünstigung wird erst zu Beginn eines neuen Rechnungsjahres (jeweils zum Januar) wirksam. Für Teilnehmer in Teilnehmergemein- 
schaften gilt der halbe Gebührensatz entsprechend. Maßgeblich ist das Datum des Vertragsabschlusses des Hauptteilnehmers.

2. Gebühren der Fahrzeugnutzung
Zeittarif (Gebühren für den Nutzungs-/Buchungszeitraum) plus Kilometertarif (gefahrene km mal Kilometertarif) ergeben die Gebühren für eine 
Fahrt (inkl. Kraftstoff, Vollkasko- und Schutzbriefversicherung, Steuer etc.). STATTAUTO berechnet automatisch den günstigsten Zeittarif.

Preisklassen Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F

Fahrzeugklassen (Fzg-Kl.) Fzg-Klasse 1
Miniklasse

Fzg-Klasse 2
Kleinwagen

Fzg-Klasse 3
Mittelklasse

Fzg-Klasse 7 
Transporter I

Fzg-Klasse 4
Minivan 

Fzg-Klasse 8 
Transporter II 

Fzg-Klasse 5
Kleinbus kurz

Fzg-Klasse 9 
Transporter III

Fzg-Klasse 6
Kleinbus mittel

Zeittarif
je angefangene Stunde
8:00 Uhr  -  24:00 Uhr 1,90  € 2,20  € 2,50  € 2,90  € 3,30  € 3,70  €
0:00 Uhr  -    8:00 Uhr (nachts) 0,50  € 0,50  € 0,50  € 0,50  € 0,50  € 0,50  €

Tag   -   24 Stunden
               (Beginn jederzeit) 19,00  € 22,00  € 25,00  € 29,00  € 33,00  € 37,00  €
Woche   -   7 Tage
                     (Beginn jederzeit) 95,00  € 110,00  € 125,00  € 145,00  € 165,00  € 185,00  €

Kilometertarif 
Zuzüglich pro km   
(inkl. Kraftstoff)

0,19  € 0,22  € 0,25  € 0,29  € 0,33  € 0,37  €

Tankhinweis: Sie Tanken bargeldlos mit einer Tankkarte im Inland und Ausland - siehe auch weitere Hinweise im Bordbuch bzw. Handbuch. 
Tanken Sie an einer Tankstelle, bei der die Tankkarte nicht gilt, verauslagen Sie die Tankkosten. Gegen Vorlage der 
Orginal-Quittung erstattet Ihnen STATTAUTO diese Kosten (gilt auch für Belege aus dem Ausland). Alle Belege beschriften 
Sie bitte mit Ihrem Namen und dem Autonamen.

Rabatte auf Zeittarif
Fahren Sie pro Tag (Tag = Zeitraum der Buchung von bis zu 24 Stunden) 200 km oder mehr,  erhalten Sie einen Rabatt 
auf den Zeitpreis. Die Rabattierung erfolgt in 4 Stufen: 

1. Rabattstufe: mindestens 200 km pro Tag 25% Rabatt auf den Zeittarif
2. Rabattstufe: mindestens 250 km pro Tag 50% Rabatt auf den Zeittarif
3. Rabattstufe: mindestens 300 km pro Tag 75% Rabatt auf den Zeittarif
4. Rabattstufe: mindestens 350 km pro Tag 100% Rabatt auf den Zeittarif

Bleiben Sie geringfügig unterhalb der nächst höheren Rabattstufe, dann wird durch Best-Price-Regelung sichergestellt, dass Ihre 
Fahrtkosten nicht höher sind als für eine Fahrt, die auf der Basis der nächst höheren Rabattstufe abgerechnet wird. 

Rabatte für Langzeitbuchungen (4 Wochen und länger) auf Anfrage.
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3. Stornierung und Verkürzung einer Buchung
Stornierung: Sie können Buchungen vor Buchungsbeginn stornieren. Dies geht telefonisch in der Buchungszentrale oder 
im Internet. Es wird dann anstatt des Zeitpreises eine Stornogebühr fällig. Sie beträgt 1/3 des Zeitpreises.
Verkürzung: Wenn die Stornierung nach Buchungsbeginn erfolgt, muss der volle Zeitpreis für den Zeitraum vom Bu-
chungsbeginn bis zur Meldung der Stornierung entrichtet werden. Für den restlichen Buchungszeitraum wird die Stornoge-
bühr fällig. Verändert sich der Zeitpreis durch die Verkürzung nicht, entstehen auch keine Stornogebühren.
Die Rückgabe des Autos/Autoschlüssels allein ist keine Verkürzung; die Verkürzung muss in der Buchungszentrale gemeldet 
oder von Ihnen selbst im Internet gebucht werden.
Wir verzichten in folgenden Fällen auf die Stornogebühr:
● bei Buchungen mit einer Dauer von bis zu 72 Stunden (3 Tagen), wenn die Stornierung mindestens 24 Stunden vor Bu-

chungsbeginn erfolgt.
● bei längeren Buchungen, wenn die Stornierung mindestens 7 Tage vor Buchungsbeginn erfolgt.
● bei Stornierung innerhalb von 30 Minuten nach dem Buchungsvorgang und vor dem Buchungsbeginn
● auf Anfrage (Meldung an die Geschäftsstelle), wenn das Fahrzeug im stornierten Buchungszeitraum von einem anderen 

Teilnehmer gebucht und genutzt wird; möglich ist hier auch eine anteilige Reduzierung der Stornogebühr.

4. Verspätungen
4.1 STATTAUTO zahlt an Sie:   

wenn Sie ein Fahrzeug gebucht haben und es ist 10 Minuten oder länger nach Beginn Ihrer Buchung 
nicht verfügbar, sei es durch Verspätung des Vornutzers oder durch technischen Defekt des Fahrzeuges.

15,00  €

4.2 Sie zahlen an STATTAUTO zu Gunsten der Nachnutzer:   
wenn Sie eine Verspätung zu verantworten haben und nachfolgende Teilnehmer können deshalb ihre 
Fahrt 10 Minuten oder länger nach Beginn ihrer Buchung nicht antreten 

15,00  €

4.3 Sie zahlen an STATTAUTO ebenfalls eine Verspätungsgebühr:   
wenn Sie sich um mehr als 10 Minuten verspäten und es versäumt haben, die Buchung zu verlängern.

15,00  €

5. Vertragsstrafen
5.1 Vertragsstrafe für Überlassung der Fahrzeuge an Nichtberechtigte 250,00  €
5.2 Vertragsstrafe für Nichtmeldung des Verlustes/der Einschränkung der Fahrerlaubnis 250,00  €
5.3 Vertragsstrafe für Nichtmeldung von Schäden während der Nutzung 250,00  €
5.4 Vertragsstrafe für Nichtmeldung von Schäden, die vor der Nutzung entstanden sind 50,00  €

Alle Vertragsstrafen ungeachtet höherer Schadensersatzforderungen

6. Sonstiges
6.1 unverhältnismäßige Verschmutzung des Fahrzeugs nach Aufwand
6.2 Ersatz für die vom Teilnehmer beschädigte oder verlorene Identifikationskarte 15,00  €
6.3 Strafzettelbearbeitung 3,00  €
6.4 Rückbelastung der Lastschrift durch die Bank:  Bankgebühren meist 3,00  €
6.5 besonderer Verwaltungsaufwand (z.B. Extrarechnung) 5,00  €
6.6 Verzugszinsen:  5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank
6.7 Gutschrift für Fahrzeugreinigung:  Wenn Sie das Fahrzeug reinigen, erhalten Sie eine Gutschrift 

für eine Innenreinigung (Saugen etc.) oder für eine Außenreinigung (Waschstraße etc.).
  

je  3,00  €
6.8 Benutzung von Zubehör (Dachträger, Fahrradträger, Skihalter, Dachbox, Schneeketten, Kindersitze - 

soweit der Vorrat reicht, Reservierung über die STATTAUTO Geschäftsstelle) für gebuchte Fahrzeuge 
Gebuchtes Zubehör ins Fahrzeug legen und abholen
Gebuchtes Zubehör aufbauen und abbauen (Jet Bag wird immer von STATTAUTO aufgebaut)

  
kostenlos

5,00  €
15,00  €

6.9 Notfalldienst:  für den Technikereinsatz bei von Ihnen verursachten Störungen – pro Std. 25,00  €

7. Kfz-Versicherung (Selbstbeteiligungen bei Schäden) 
Für alle Fahrzeuge besteht eine Haftpflicht-, Teilkasko- und eine Vollkaskoversicherung. 
Die Selbstbeteiligungen (SB) im Schadensfall betragen:

7.1 Teilkaskoschäden (z.B. Glas-, Wild- oder Unwetterschäden) bei allen Fahrzeugklassen bis zu    150,00  €
7.2 Haftpflicht- und/oder Vollkaskoschäden bis zu    500,00  €
7.3 bei einem wiederholten Schaden innerhalb von 2 Jahren (bei allen Fahrzeugklassen) bis zu 1.000,00  €

Bereits 2 Schäden können die Kündigung zur Folge haben.


